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Entwurf einer Schweinegesundheitsverordnung 
 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Aufforderung zur Begutachtung der og 

Verordnung. Angesichts der auch in Europa immer wieder auftretenden überwachungspflich-

tigen Schweinekrankheiten sind die Maßnahmen, die in der Schweinegesundheitsverord-

nung angeführt werden, wichtig und sinnvoll.  

 

Zu § 5 und Anhang 3: 

Die artgerechte Tierhaltung hat bei kritischen KonsumentInnen einen hohen Stellenwert. Die 

Freilandhaltung von Schweinen entspricht diesem Anliegen. Aus Sicht der BAK ist daher bei 

der Genehmigung der Freilandhaltung Sorge zu tragen, dass die baulichen Anlagen praxis-

tauglich sind, damit diese Haltungsform weiterhin ausgebaut werden kann und gleichzeitig 

größtmöglichen Schutz vor Kontakten mit krankheitsübertragenden Wildtieren ermöglichen. 

Die Anforderungen an den doppelten Zaun (doppelte Einfriedung) sollte in der Verordnung 

näher festgelegt werden. 

 

Zu § 16: 

Die Übergangsvorschriften für die im Anhang dargestellten baulichen Voraussetzungen, die 

vor allem für eine bessere Hygiene sorgen sollen, sind mit neun Jahren zu lange anberaumt. 

Es sollten zumindest jene Maßnahmen, die bereits gegenwärtig Standard und ohne großen 

Aufwand zu bewältigen sind, in einer Übergangszeit von höchstens drei Jahren durchgeführt 

werden müssen. 
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Die BAK ersucht die dargestellte Anregung bzw den Änderungsvorschlag in die Verordnung 

aufzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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